
Besteuerung von Eheleuten: Splittingverfahren sorgt (noch) für 
Vorteile
Die Frage, ob das Ehegattensplitting auch in Zukunft weiterhin Bestand hat, wird 
seit Anfang dieses Jahres intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Die Ampelkoa-
lition hat diese Debatte befeuert, da im Koalitionsvertrag von Ende 2021 der Plan 
enthalten ist, dass die Ehegatten-Steuerklassen 3 und 5 in ein belastungsausgewo-
generes Steuerklassenmodell (Steuerklasse 4 mit Faktor) überführt werden sollen. 
Perspektivisch soll das Ehegattensplitting in der aktuellen Form mit der Aufhebung 
der Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden. Ein genauer Zeitpunkt dafür ist aber 
bisher nicht bekannt.
Vorerst gilt also weiterhin: Wer verheiratet ist oder in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt, kann beim Finanzamt neben der Einzelveranlagung die Zu-
sammenveranlagung wählen, so dass das Paar steuerlich wie eine Person behandelt 
wird. In diesen Fällen kommt dann das Ehegattensplitting zur Anwendung. Der 
Steuervorteil durch das Splitting lässt sich wie folgt erklären: Das Finanzamt be-
rechnet zunächst das gemeinsame Jahreseinkommen der Partner, halbiert den Be-
trag anschließend und ermittelt für diese Hälfte dann die Einkommensteuer. 
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Verehrte Mandantschaft,
werden Sie nicht steuerlich vertreten, sollten Sie Ihre Steuererklärung 2022 bis 
02.10.2023 bei der Finanzverwaltung eingereicht haben. Sonst droht schnell ein Ver-
spätungszuschlag. Wird die Steuererklärung durch uns erstellt, verlängert sich die 
Abgabefrist für 2022 bis zum 31. Juli 2024.
Auch die Wahl des Veranlagungsverfahrens sollten Sie überprüfen. Noch kann das 
Splittingverfahren bei Eheleuten günstiger sein.
Unsere heutigen News zeigen Ihnen wieder verschiedene Themen auf. 

Abgabe-Frist
für den Termin 10.11.2023 = 10.11.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.11.2023 = 13.11.2023 
(USt-VA, LStAnm.)
für den Termin 15.11.2023 = 20.11.2023 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für November 2023 = 24.11.2023 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für November 2023 = 28.11.2023

…Fortsetzung Seite 2
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Fristsache: Schnell droht ein 
Verspätungszuschlag

Wenn eine Steuererklärung nicht fristge-
recht abgegeben wird, gibt es hinsichtlich 
der Verspätungszuschläge seit dem Veran-
lagungsjahr 2018 strengere Regelungen. 
Früher konnte das Finanzamt noch im 
Rahmen seines Ermessens darüber 
entscheiden, ob ein Verspätungs zuschlag 
festgesetzt wird oder nicht. Hat es nun 
tatsächlich keinen Spielraum mehr? Mit 
dieser Frage befasste sich das Finanzgericht 
Schleswig-Holstein.
Die Kläger im Besprechungsfall sind verhei-
ratet und werden zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt. Beide erzielen Ein- 
künfte aus nichtselbständiger Arbeit und 
haben die Steuerklassenkombination III/V. 
Am 02.06.2022 erinnerte das Finanzamt 
die Kläger an die Abgabe der Steuererklä-
rung 2019, und zwar bis zum 08.07.2022. 
Auf einen Verspätungszuschlag wurde 
hingewiesen. Die Kläger reichten die Steu-
ererklärungen 2018 und 2019 am 
07.07.2022 ein. Die Erklärungen wurden 
antragsgemäß veranlagt. Für beide Jahre 
wurde jeweils ein Verspätungszuschlag 
festgesetzt. Die Kläger beantragten dessen 
Aufhebung. Das Finanzamt lehnte dies mit 
der Begründung ab, die Verspätung sei 
nicht entschuldbar gewesen.
Die Klage vor dem FG war unbegründet.  
Die Festsetzung der Verspätungszuschläge 
war rechtmäßig. Die Kläger waren gesetz-
lich verpflichtet, Einkommensteuererklä-
rungen für die Jahre 2018 und 2019 
abzugeben, was erst verspätet geschah. Die 
Festsetzung des Verspätungszuschlags war 
im Streitfall keine Ermessensentscheidung. 
Das Finanzamt war per Gesetz verpflichtet, 
für die Veranlagungsjahre 2018 und 2019 
jeweils einen Verspätungszuschlag festzu-
setzen. Von der Festsetzung ist nur abzu-
sehen, wenn der Erklärungspflichtige 
glaubhaft macht, dass die Verspätung 
entschuldbar ist. Die Kläger konnten sich 
auch nicht darauf berufen, dass die Abga-
bepflicht für sie nicht erkennbar gewesen 
sei. Nicht das Schreiben des Finanzamts 
hatte die Erklärungspflicht ausgelöst, 
sondern die gesetzliche Regelung.

Hinweis: Unabhängig davon, um welche 
Steuerart es geht: Bei Erklärungen, die Sie 
in unsere Hände legen, sind Sie auf der 
sicheren Seite, dass keine Frist versäumt 
wird.

    Kunsthändler:  
EuGH urteilt erneut zur  
Differenzbesteuerung

Die Mehrwertsteuer, die ein steuerpflich-
tiger Wiederverkäufer auf den innerge-
meinschaftlichen Erwerb eines Kunst- 
gegenstands entrichtet hat, dessen 
spätere Lieferung der Differenzbesteue-
rung nach der Mehrwertsteuersystem-
Richtlinie unterliegt, ist Teil der Steuer- 
bemessungsgrundlage dieser Lieferung. 
Das hat der Europäische Gerichtshof 
entschieden, nachdem er sich bereits 2018 
mit der Frage der Differenzbesteuerung 
nach einem innergemeinschaftlichen 
Erwerb beschäftigen musste. Derselbe 
Sachverhalt ist ihm nun im zweiten Durch-
gang vorgelegt worden.
Die Beteiligten streiten darüber, ob bei 
Anwendung der Differenzbesteuerung auf 
Lieferungen von Kunstgegenständen, die 
vom Kläger zuvor von den Künstlern inner-
gemeinschaftlich erworben wurden, die 
Steuer für den innergemeinschaftlichen 
Erwerb die zu besteuernde Handelsspanne 
(Marge) mindert. Der Kläger ist Kunst-
händler und betreibt Galerien in mehreren 
deutschen Städten. Er erwarb Kunstge-
genstände von Künstlern aus anderen 
Mitgliedstaaten, die diese in ihren Ansäs-
sigkeitsstaaten jeweils als steuerbefreite 
innergemeinschaftliche Lieferungen be- 
handelten. Der Kunsthändler versteuerte 
die innergemeinschaftlichen Erwerbe mit 
dem ermäßigten Steuersatz.
Das Finanzamt verweigerte die Anwen-
dung der Differenzbesteuerung. Das 
zuständige Finanzgericht wandte sich im 
Jahr 2018 an den EuGH. Dieser entschied 
damals, dass ein Unternehmer, der Kunst-
gegenstände aus anderen Mitgliedstaaten 
erwirbt und im Inland einen innergemein-
schaftlichen Erwerb besteuert, den Ver- 
kauf dieser Kunstgegenstände der Diffe-
renzbesteuerung unterwerfen kann.

Der Vorsteuerabzug aus der Erwerbsteuer 
ist dann aber ausgeschlossen. Im An- 
schluss an diese Entscheidung gab das FG 
dem Kläger recht und berücksichtigte die 
nicht als Vorsteuer abzugsfähige Umsatz-
steuer auf den innergemeinschaftlichen 
Erwerb margenmindernd.
Das zuständige Finanzamt akzeptierte 
diese Vorgehensweise jedoch nicht. Daher 
musste sich der EuGH erneut mit dem 
Sachverhalt befassen und die Frage klären, 
ob die nicht abzugsfähige Erwerbsteuer 
des Händlers bei der Berechnung der 
Marge abzugsfähig ist oder nicht. 
Die EU-Instanz entschied, dass die Mehr-
wertsteuer, die ein steuerpflichtiger Wie- 
derverkäufer auf den innergemeinschaftli-
chen Erwerb eines Kunstgegenstands 
entrichtet hat, dessen spätere Lieferung 
der Differenzbesteuerung unterliegt, Teil 
der Steuerbemessungsgrundlage dieser 
Lieferung ist.
Hinweis: Das Urteil ist für sämtliche 
Unternehmer relevant, die als steuer-
pflichtige Wiederverkäufer zur Differenz-
besteuerung optieren und Kunst- 
gegenstände von Urhebern aus dem 
EU-Ausland beziehen.

    EMCS-Verfahren: Hinweise 
zum Gelangensnachweis für 
innergemeinschaftliche  
Lieferungen

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Schreiben zu den Anforderungen einer 
validierten EMCS-Eingangsmeldung als 
Gelangensnachweis einer innergemein-
schaftlichen Lieferung veröffentlicht. In 
diesem Zusammenhang wurde unter 
anderem die Anlage 6 zum Umsatz-
steuer-Anwendungserlass angepasst. 
Nach der Umsatzsteuer-Durchführungs-
verordnung kann der Unternehmer den 
Gelangensnachweis für innergemein-
schaftliche  Lieferungen bei der Lieferung  
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter 
Steueraussetzung und Verwendung des 
IT-Verfahrens EMCS (Excise Movement 
and Control System - EDV-gestütztes 
Beförderungs- und Kontrollsystem für

Der errechnete Betrag wird anschließend wieder verdoppelt und 
für das Ehepaar festgesetzt.
In der Regel zahlen Ehepaare bei einer Zusammenveranlagung 
weniger Steuern als bei einer Einzelveranlagung, denn durch die 
Berechnungsweise des Splittingverfahrens werden Nachteile 
abgemildert, die der progressiv ansteigende Einkommensteuer-
tarif mit sich bringt. Insbesondere Paare mit unterschiedlich 
hohen Verdiensten können viel Steuern sparen. Je höher die Ein-
kommensdifferenz zwischen den Partnern ist, desto höher fällt 
der Steuervorteil aus.
Beispiel: Ehepartnerin A hat ein Einkommen von 50.000  €, ihr 
Partner B eines von 20.000 €. Nach dem Splittingtarif ergibt sich 
für das zu versteuernde Einkommen von 70.000 € eine Einkom-
mensteuer von 12.432 €. Wenn sich beide für eine Einzelveran-
lagung entscheiden würden, unterlägen beide dem normalen 

Grundtarif, dann würde die Steuerbelastung um insgesamt 
867 € höher ausfallen. Würde Partner B nur 15.000 € verdienen, 
läge der Steuervorteil der Zusammenveranlagung sogar bei 
1.187 €.
Dennoch kann eine Einzelveranlagung in Einzelfällen günstiger
sein, wenn ein Ehepartner beispielsweise Verluste erzielt, hohe  
außergewöhnliche Belastungen wie Krankheitskosten trägt 
oder hohe Lohnersatzleistungen erhält, die dem Progressions-
vorbehalt unterliegen.
Hinweis: Bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsart sind wir 
als Ihre steuerlichen Berater der erste Ansprechpartner. Lassen 
Sie sich von Fachleuten durchrechnen, mit welcher Veranlagung 
Sie steuerlich am günstigsten liegen!
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kann dies recht lukrativ sein, weil sie 
häufig noch hohe Einspeisevergütungen 
beziehen.
Das Bundesfinanzministerium hat nun in 
einem aktuellen Anwendungsschreiben 
zahlreiche Einzelfragen zur neugeschaf-
fenen Steuerbefreiung aufgegriffen. Die 
wichtigsten Aussagen im Überblick:
  Auch Fassadenphotovoltaikanlagen und 
dachintegrierte Anlagen können unter 
die neue Steuerbefreiung fallen, nicht 
jedoch auf freier Fläche errichtete 
Anlagen.
  Der Betreiber der Photovoltaikanlage 
muss nicht zwingend Eigentümer des 
Gebäudes sein, auf dem die Anlage 
installiert ist.
  Steuerbefreit sind neben der Einspeise-
vergütung auch von Mietern gezahlte 
Entgelte für Stromlieferungen und erhal-
tene Vergütungen für das Aufladen von 
Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen.
  Für steuerbefreite Photovoltaikanlagen 
können ab dem Wirtschaftsjahr  2022 
keine steuermindernden Investitionsab-
zugsbeträge mehr gebildet werden. 
Wurden solche Abzugsbeträge vor 2022 
gebildet und noch nicht gewinnwirksam 
hinzugerechnet, müssen sie rückgängig 
gemacht werden.
  Betriebsausgaben in Zusammenhang 
mit steuerbefreiten Photovoltaikanlagen 
sind ab 2022 nicht mehr steuerlich 
abzugsfähig.

Hinweis: Das BMF stellt in seinem 
Schreiben zudem anhand von Beispiels-
fällen dar, wie die für die Steuerbefreiung 
geltenden Leistungshöchstgrenzen zu 
berechnen sind (zweistufige objekt- und 
subjektbezogene Prüfung).

    Denkmalabschreibung:  
Baumaßnahme muss mit 
zuständiger Denkmalschutz-
behörde abgestimmt sein

Modernisierungs- und Instandsetzungs-
kosten für Baudenkmäler und Gebäude in 
Sanierungsgebieten oder städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen können mit bis zu 
9  % pro Jahr abgeschrieben werden. Dies 
gilt sowohl für selbstgenutzte wie auch 
für vermietete Objekte. Die Denkmalab-
schreibung wird nach dem Einkommen-
steuergesetz aber nur gewährt, wenn die 
Gebäude im Inland liegen und die 
Baumaßnahme in Abstimmung mit der 
zuständigen Denkmalschutzbehörde 
durchgeführt wird.
Nach der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung muss die erforderliche behördliche 
Zustimmung zeitlich vor dem Beginn der 
Baumaßnahme vorgenommen werden, da 
der bisherige Zustand des Baudenkmals 
und die Erforderlichkeit der Baumaß-
nahme beurteilt werden muss. Wird die 
Behörde erst nachträglich eingeschaltet, 
kann daher keine erhöhte Abschreibung 
beansprucht werden.

verbrauchsteuerpflichtige Waren) durch 
die von der zuständigen Behörde des 
anderen Mitgliedstaats validierte EMCS-
Eingangsmeldung führen. In dem aktu-
ellen Schreiben äußert sich das BMF zu 
den Pflichtfeldern der EMCS-Eingangs-
meldung, insbesondere zum Bestim-
mungsort. Dieser ist nur dann ver- 
pflichtend einzutragen, wenn es sich um 
Lieferungen an Steuerlager, um Direktlie-
ferungen oder um Lieferungen an zertifi-
zierte Empfänger handelt. Bei allen 
übrigen Lieferungen ist der Ort der Liefe-
rung kein Pflichtfeld in der EMCS-
Eingangsmeldung. Die Validierung 
erfolgt in diesen Fällen daher auch, wenn 
keine Eintragung zum Ort der Lieferung 
erfolgt ist. Erst nach Validierung des 
Entwurfs des elektronischen Verwaltungs-
dokuments (e-VD) bzw. des vereinfachten 
elektronischen  Verwaltungsdokuments 
(v-e-VD) kann die Beförderung begonnen 
werden. Die Eingangsmeldung ist dabei 
von demjenigen zu erstellen, der im e-VD 
bzw. v-e-VD als Empfänger angegeben ist. 
Nach Aufnahme der verbrauchsteuer-
pflichtigen Waren an einem zulässigen 
Bestimmungsort erstellt der Empfänger 
eine Eingangsmeldung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz. Die 
Angaben in der Eingangsmeldung werden 
von der EMCS-Anwendung automatisch 
geprüft. Sofern keine Fehler aufgetreten 
sind, wird die Eingangsmeldung automati-
siert validiert. Hinweis: Die Grundsätze 
dieses Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden.

Vorsteueraufteilung bei 
Anschaffung eines Pkw: Die 
Fahrleistung gibt den Ausschlag

Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
hat sich mit der Vorsteueraufteilung bei 
der Anschaffung eines Pkw beschäftigt, 
der sowohl für steuerpflichtige als auch 
für steuerfreie Umsätze genutzt wird. Es 
hat entschieden, dass die Schätzung der 
Vorsteueraufteilung auf Basis der Fahr-
leistung des Fahrzeugs in der Regel 
genauer ist als der Umsatzschlüssel. 
Außerdem kann es in bestimmten Fällen 
zu einer gleichzeitigen Anwendung von 
zwei relevanten gesetzlichen Vorschriften 
kommen.
Worum ging es im Streitfall? Die Klägerin 
war freiberuflich tätig und erzielte im Jahr 
2014 sowohl steuerpflichtige als auch 
steuerfreie Umsätze aus Vorträgen und 
Seminaren. Sie erwarb am 11.11.2014 
einen neuen unternehmerisch genutzten 
Pkw, der ihr altes Fahrzeug ersetzte. 
Das Finanzamt kürzte den geltend 
gemachten vollen Vorsteuerabzug um 
30,49  %, basierend auf der vorsteuer-
schädlichen Nutzung ab dem 11.11.2014.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte teil-
weise Erfolg. Grundsätzlich ist die Klägerin 
zum Vorsteuerabzug aus der Anschaffung 
des Pkw berechtigt. Allerdings sind die

Vorsteuern nicht in voller Höhe abzugs-
fähig, da der Pkw sowohl für steuerpflich-
tige als auch für steuerfreie Umsätze 
genutzt wurde.
Da weder die Klägerin noch das Finanzamt 
eine sachgerechte Schätzung gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen vorge-
nommen hatten, führte das FG selbst eine 
solche Schätzung durch. Es stellte dabei 
auf die Gesamtfahrleistung im Streitjahr 
ab. Diese sei präziser als der Umsatz-
schlüssel, da die Nutzung des Fahrzeugs 
und die damit verbundene Abnutzung 
besser durch die Laufleistung abgebildet 
werden könnten. Die vom Finanzamt 
vorgenommene Schätzung sah das FG als 
unsachgemäß an, da lediglich die Fahrleis-
tung vom 11.11.2014 bis zum 31.12.2014 
berücksichtigt wurde. Es wurde außerdem 
festgestellt, dass die Klägerin bereits vor 
dem 11.11.2014 einen anderen „funkti-
onsgleichen“ Pkw für ihre unternehmeri-
schen Fahrten genutzt hatte. Der 
ursprüngliche Vorsteuerabzug wurde 
daher auf Basis der tatsächlichen Verwen-
dung des alten und des neuen Pkw im 
gesamten Kalenderjahr geschätzt. Im 
Ergebnis konnte die Klägerin aufgrund der 
Schätzung Vorsteuern in Höhe von ca. 
9.000  € aus der Anschaffung des Pkw im 
Streitjahr geltend machen.
Hinweis: Vorsteueraufteilungen bei der 
Anschaffung eines Pkw, der für verschie-
dene Umsätze verwendet wird, führen 
immer wieder zu Diskussionen mit den 
Finanzbehörden. Die Fahrleistung kann im 
Vergleich zum Umsatzschlüssel eine präzi-
sere Grundlage für die Aufteilung bieten.

    Steuerbefreiung für Photo-
voltaikanlagen: Neues Anwen-
dungsschreiben schafft 
Klärung in Zweifelsfragen

Betreiber von Photovoltaikanlagen 
wurden mit dem Jahressteuergesetz 2022 
von etlichen steuerlichen Hürden und Fall-
stricken befreit. Rückwirkend ab 2022 sind 
Einnahmen einkommensteuerfrei, die 
durch die Einspeisung von Strom in das 
öffentliche Netz erzielt werden. Gleiches 
gilt für den Eigenverbrauch. Die Befreiung 
gilt allerdings nur im Zusammenhang mit 
Anlagen, die auf Einfamilienhäusern oder 
nicht zu Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden, wie Garagen oder Nebenge-
bäuden, installiert sind und maximal eine 
Bruttoleistung von 30 kWp erbringen. Für 
größere Photovoltaikanlagen (z.B. auf 
Mehrfamilienhäusern) gilt die Steuerbe-
freiung, wenn deren Maximalleistung 
nicht mehr als 15  kWp  je  Wohn- oder 
Gewerbeeinheit beträgt. Beim Betrieb von 
mehreren Photovoltaikanlagen dürfen pro 
Steuerzahler 100 kWp nicht überschritten 
werden.
Hinweis: Die Einkommensteuerbefreiung 
gilt nicht nur für neu installierte Photovol-
taikanlagen, sondern auch für bestehende 
Anlagen. Für Besitzer von älteren Anlagen
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Dem Bundesfinanzhof lag nun ein Fall vor, 
in dem ein deutscher Steuerzahler eine 
Wohnung in Frankreich saniert hatte, die 
dort unter Denkmalschutz stand („inscrit 
monument historique“). Die Baumaß-
nahme hatte er im Vorhinein weder mit 
einer französischen noch mit einer deut-
schen Denkmalschutzbehörde abge-
stimmt. Das deutsche Finanzamt versagte 
die Denkmalabschreibung und wurde 
darin nun vom BFH bestärkt.
Ob es unionsrechtskonform ist, dass sich 
die erhöhte Abschreibung auf in Deutsch
land belegene Gebäude beschränkt, 
konnten die Bundesrichter offen lassen, 
da die Baumaßnahme jedenfalls nicht in 
Abstimmung mit der zuständigen franzö-
sischen Denkmalschutzbehörde erfolgt 
war. Eine solche Abstimmung ist nach 
Gesetz und Rechtsprechung zwingend 
geboten.
Hinweis: Sofern Sie für ein Bauprojekt die 
Abschreibung in Anspruch nehmen 
wollen, ist die frühzeitige Einbindung der 
Denkmalschutzbehörde bei der Sanierung 
bzw. Modernisierung aus steuerlicher 
Sicht also unverzichtbar. Durch die Denk-
malabschreibung lassen sich erhebliche 
Steuerspareffekte generieren. Sprechen 
Sie Ihren steuerlichen Berater frühzeitig 
an, sofern Sie ein entsprechendes Projekt 
realisieren wollen, da die steuerliche 
Förderung einige Fallstricke enthält, die es 
zu umgehen gilt.

Mehrjähriges Auslandsstudium: 
Kindergeldanspruch erfordert 
überwiegenden Inlandsaufent-
halt in den Ferien

Studiert ein Kind im außereuropäischen 
Ausland, dann können Eltern ihren 
Kindergeldanspruch verlieren, sofern das 
Kind seinen inländischen Wohnsitz (z.B. 
im Elternhaus) aufgibt. Nach der höchst-
richterlichen Rechtsprechung behält ein 
Kind seinen Inlandswohnsitz in der elter-
lichen Wohnung aber bei, wenn ihm dort 
weiterhin zum dauerhaften Wohnen 
geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung 
stehen und das Kind die Wohnung mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit aufsucht.
Der Bundesfinanzhof weist in einem 
neuen Urteil darauf hin, dass bei mehr-
jährigen Auslandsaufenthalten ein 
besonderes Augenmerk auf die Aufent-
haltszeiten in der inländischen Wohnung 
gelegt werden müsse. Während bei 
einjährigen Auslandsaufenthalten auch 
ohne zwischenzeitliche Inlandsbesuche 
weiterhin davon ausgegangen werden 
könne, dass das Kind seinen inländischen 
Wohnsitz beibehalten habe und somit 
ein Kindergeldanspruch besteht, könne 
hiervon bei mehrjährigen Auslandsauf-
enthalten nur dann ausgegangen 
werden, wenn die ausbildungsfreie Zeit 
überwiegend (über 50  %) am Inlands-
wohnsitz verbracht werde. Kurze 
Besuchsaufenthalte von zwei bis drei 

Wochen pro Jahr genügten nicht.
Wird, wie in dem aktuell entschiedenen 
Fall, ein zunächst auf ein Jahr angelegter 
Auslandsaufenthalt durch nachträglichen 
Entschluss des Kindes verlängert, gelten 
erst ab diesem Zeitpunkt die verschärften 
Kriterien für mehrjährige Auslandsaufent-
halte. Erst ab dem Entschluss muss das 
Kind also seine freie Zeit überwiegend in 
Deutschland verbringen, um kindergeld-
rechtlich weiterhin anerkannt zu werden.
Mangelnde Heimfahrten im ersten Studi-
enjahr bleiben für den Kindergeldan-
spruch also folgenlos.
Hinweis: Die vorgenannten Urteilsgrund-
sätze zum Inlandswohnsitz gelten nur für 
Kinder, die außerhalb der EU bzw. des 
EWR studieren. Wird das Auslandsstu-
dium innerhalb der EU bzw. des EWR 
absolviert, besteht prinzipiell ein Kinder-
geldanspruch fort.

    Homeoffice-Pauschale: 
Telefon- und Internetkosten 
zusätzlich abziehen

Seit 2023 können Erwerbstätige eine 
Homeoffice-Pauschale von 6  € für jeden 
Arbeitstag steuermindernd abziehen, an 
dem sie überwiegend von zu Hause aus 
gearbeitet haben. Maximal sind 1.260  € 
pro Jahr absetzbar, so dass höchstens 
210  Homeoffice-Tage pro Jahr abge-
rechnet werden können. Um die Homeof-
fice-Pauschale zu erhalten, muss der 
Arbeitsplatz in der Wohnung keine beson-
deren Voraussetzungen erfüllen. Es ist 
egal, ob am Küchentisch, in einer Arbeits-
ecke oder in einem getrennten Raum gear-
beitet wird.
Hinweis: Zu beachten ist aber, dass die 
Homeoffice-Pauschale bei Arbeitnehmern 
unter die Werbungskostenpauschale von 
1.230  € fällt, die das Finanzamt ohnehin 
gewährt. Macht ein Arbeitnehmer also nur 
die Homeoffice-Pauschale in seiner 
Einkommensteuererklärung geltend, 
überspringt er die Werbungskostenpau-
schale nur um 30 €.
Arbeitnehmer sollten wissen, dass sie die 
Kosten für Arbeitsmittel (z.B. PC, Drucker, 
Schreibtisch) und zu Hause anfallende 
Telefon- und Internetkosten zusätzlich zur 
Homeoffice-Pauschale als Werbungs-
kosten abziehen können. Fallen beim 
Arbeitnehmer erfahrungsgemäß beruflich 
veranlasste Telekommunikationsaufwen- 
dungen an, können gegenüber dem 
Finanzamt aus Vereinfachungsgründen 
und ohne Einzelnachweis bis zu 20 % des 
Rechnungsbetrags für Telefon und 
Internet, jedoch höchstens 20  € monat-
lich, als Werbungskosten geltend gemacht 
werden. Ein solcher Kostenabzug ist aber 
nur erlaubt, sofern der Arbeitgeber die 
Kosten nicht erstattet.
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.

Datenschutzhinweis

KONTAKT UND PARTNER

Zentrale
Hebelstraße 7, 68161 Mannheim
Telefon [0621] 15 09 40 
Telefax [0621] 15 43 77

Öffnungszeiten:  
Mo – Do 08.30 – bis 17.00 Uhr  
Fr 08.30 – 14.00 Uhr

Niederlassung Kaiserslautern
Luxemburger Straße 5, 67657 Kaiserslautern
Telefon [0631] 35 02 72-0
Telefax [0631] 35 02 72 29

Niederlassung Frankfurt/Main
Mainzer Landstr. 275, 60326 Frankfurt am Main 
Telefon [069] 93 99 84 77-0
Telefax [069] 93 99 84 77-90

Niederlassung Ludwigsburg
Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg
Telefon [07141] 4 88 77-0
Telefax [07141] 4 88 77-29

Niederlassung Heidelberg
Mannheimer Str. 1, 69115 Heidelberg
Telefon [06221] 60 66-0
Telefax [06221] 60 66-60

vhp@vhp.de | www.vhp.de
Fax-Nr. Lohnunterlagen 0621/15094-333

VHP Partner
Wolfgang Schmitt 
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsmediator

Tim Kirchner 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater im ambulanten  
Gesundheitswesen (IHK)

Johannes Ruland  
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Wirtschaftsmediator,  
Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak  
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater für  
das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Michael Würth 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Bianca Fäth 
Diplom-Betriebswirtin (BA),
Steuerberaterin

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/



